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Unternehmungen mit befonberer SetrlebSgefagr unb auf
iReglearbeiten, ferner bte Serftdgerung bei nicgtgänbigen
ArbeitSoergältniffen ju orbnen, bie Haftung beS Çaupt*
Unternehmers für bie ißrämtenfcgulb beS Unteraîîorbanten
feftjufe^en, a3exîâ^runçt§= unb SerroitflitgungSbegimm*
ungen aufzugellen, Stiffen anjuorbnen, bie Abgrenzung
jtoifd^en oerfidgerten unb niegt oerfic£)erten Sefrteben unb

SelrtebSteilen oorzunegmen unb baS Verfahren für bte

geftfMung ber SerficgerungSpgtcgt P orbnen.
©tefe ©egengänbe rufen pm Seil Ausführung!*

beftimmungen, bie für bie Sorbereitung ber SetrtebS*

etöffnung ber Angalt jegt fcgon erforberlicg ftnb, pm
Seil raetben fte frühzeitig genug gegen ©nbe beS 3ttg"3
georbnet roerben fönnen. ©er SunbeSrat bat gcg beS*

halb p etnem fdgrittroelfen Sorgegen entftbloffen unb

oorerft tn einer Serorbnung I nur bie bringllcgeten fünfte
beganbeit, in ber 3Relnung, bag bie übrigen einer fpäter

p etlaffenben zweiten Serorbnung oorbegalten bleiben,

etn Vorgeben, baS mit gutem ©rfolge aueg bei ber ©urcg^

fügrung bei AbfcgnitteS Kranïenoerftcgerung etngefcglagen

roorben ift. @S ift um fo jmedtmägiger, als eS erlauben

mirb, anfällige auf bem neuen ©eblete ber Obligatorien
UnfaUoerftegerung mit ber Serorbnung I gemadbte @r=

fagrungen in ber Serorbnung II zu berücfgcgtigen. An*

geftcgtS bet Sebeutung beS ©claffeS für bie Anfialt fo*

roogl role für bie Arbeitgeber unb bie Arbeiter rourben

für feine Beratung oetfcgiefcene Konferenzen rotten«
teceffentenoertretern unb mit ©acgoergänbigen abgebalten.

9tacg bem Çauptiroedte ber Serorbnung I, bte @r*

mittlung ber oerficgerungSpgicgiigen Seitiebe p ermög*

lieben, enthält fte beftimmungen über bie Se triebe
felbft, über bte oerftcgeüen iß er fönen unb über ba§

für etne rechtskräftige geftftellung ju beobaegtenbe Ser*
fahren, ©aneben ifi auch bie in Art. 68 K U. V. G.

t)orgefebene@iftlifte aufgenommen roorben, unb ben ©dg lu ff

bilben etnige ©traf unb ÜbergangSbeftimmurigen. Son
ben roiegtiggen Segimmungen ber Serorbnung I feien

folgenbe erroäbnt:
2Ba§ bie Setrtebe betrifft, fo ift ber ©runbfag auf

geftellt, bag zu ihrem Segriff öie©eroerbSmäffigEeit
gehört, ©amit aber alle biefenigen Arbeiter oetftcgerl

ftnb, bte fegt ben ©chug ber Çaftpgidhtgefeggebung ge*

niegen, roirb bie ©eroerbSmâjfigîeit angenommen, aueg

roenn bie Setätigung niegt eine ununterbrochene, fonbern

nur etne roiebetïehrenbe ift. 3"*« Segriffe beS SetriebeS

gehört fetner bie Sefcgäftigung oon Angebellten unb
Arbeitern, ©te ©igenfegaft eines oerfiegerten SetrtebeS

foH aber niegt beSgalb bagtnfallen, roetl tn igm bte Arbeit
oorübergegenb eingefteOt roirb. ©te ©igenfegaft eines

oerftcgerungSpgicgtigen SetrtebeS foil igte 2Bir!ungen auf
aüe bem Unternehmen bienenben ^Betätigungen auS*

ftraglen. ©ntgält jebeeg ein Setrteb Setle, bie oon ber

SetrlebSgefagr oöüig loSgelöfi finb, rote z- S. felbfiänbige
SetfaufSorganifationen etneS ffabrifationSgef(gäfteS, fo

fallen biefe niegt unter bte Setfidgerung. ©Inet befon*

beren Regelung beburfte bie Sßitlung ber SerfugentngS
pgidgt einzelner SetrtebSteile auf bte igrer fRatur natg

oom ©efeg niegt betroffenen. Als ©runbfag gilt gier,
bag bte Satur beS Hauptbetriebes aueg bas ©dgttffal ber

HülfS* unb Sebenbetrtebe beftimmt. ©tegt ber Haupt*
betrieb unter Setfidgerung, fo umfagt biefelbe aueg bte

Sebenbetriebe, felbft roenn btefe für fidg betrachtet, niegt
unter baS ©efeg fallen roürbett. 3h ber Hauptbetrieb
niegt oerfiegert, fo gilt bteS aueg oon ben Sebenbetrteben.

3mmergin finb für beibe gälte AuSnagmen oorgefegen.

Segegen gleichwertige Setrtebe etner Unternehmung neben*

etnanber unb ftnb bte einen für ftdg aHetn betrachtet oer=

ficgerungSpflicgtig, bte anbern nidgt, fo umfagt bie Ser*
ftegetung bodg aüe, roenn bte Serroenbung ber Angeheilten
unb Arbeiter nidgt auSgefcgieben ih- Sine befonbere Se

himmuttg orbnete bte Sergältniffe ber grunbfäglicg bem

©ebiet ber freiwilligen Setfidgerung überroiefenen £anb*
rcietjegaft. 3n Ausübung fetner Sefugntffe ertlärt ber
SunbeSrat bie Setgegerung aueg anroenbbar auf oer*
fegiebene im Hauptgefeg nidgt oorgefegene Unternehmungen,
bie eine befonbere UnfaUgefagr aufroeifen, roie roegen
Serroenbung ejplobierbarer ©toffe ober mafcgiiteller ©in*
ridgtungen. ©o roerben beifptelSroetfe unter Setfidgerung
hegen bte Automobifgaragen, Kinematograpgenunterneg*

mungen, bie HanbelSunternegmungen mit ©eletfeanfdglug
ober mit Kraulen unb bergl, bte Sagergäufer u. a. 3m
ferneren roirb bie Setfidgerung anroenbbar erllärt auf
iflegiearbeiten, roenn fie eine geroiffe facgltcge ober
Zettltcge AuSbegnung aufroeifen. 9leu gegenüber bem

geltenben Hafipflidgtredgt ih babei bie Serftdgerung forg*
roirtfcgaftlicger Segtearbeiten. ®ic ©inbeztegung ber-
felben ifi burdg baS ©rgänzungSgefeg ermöglicht roorben.
©er SunbeSrat gat oon bent bezüglichen Secgte ©ebraudg
gemadgt, naegbem auf eine Umfrage bei ben Kantonen
gln, bte groge SRegrzagl betfelben fitg entfdgteben für
bte SerficgerungSpftidgi auSgefprodgen gatien. SBogloer*
ftanben befdgränft fteg bie SergcgerungSpgicgt auf bie

oom ©taat, oon ©emeinben ufro. ausgeführten forgroirt»
f^afilicgen Arbeiten. ®te prioate f?orftroirtfdgaft roirb,
als Setl ber Sanbroirtfcgaft, oom Obligatorium nidgt er*
fagt. 2BaS bte oerfidgerten S^fonen betrifft, fo bezeichnet
bie Setftcgerurig baS Sorganbenfein etneS bienftlicgen
SetgällniffeS beS prioaten ober beS öffentlichen SRecgteS

als regelmägig erforberlidg. 3>u übrigen regelt bie Ser*
orbnung oerfdgiebene befonbere gälte, roie bie fragen
roann im ©efeHfdgaflSoergältniS ftegenbe S^fanen ober
roann ©gegolten, gamilienglteber ufro. als oerfiegerte An*
geheilte unb Arbeiter zu betradgten jmb.

®aS S erfahren für bte ©rmitiiung ber oerjicgerten
Setriebe ig einfach, 9^1 uöer ben Seteiligten bocg ooUe

©eroagr für bie ©eltenbmadgung igrer fRedgte. ®ie Ser*
fügung über bie SergcgerungSpgicgt ftegt tn erfter Stnie
ber Angalt zu. ©Ine atlfäüige SBetterztegung gegt an
baS SunbeSamt für ©ozialoerficgerung unb oon ba an
ben SunbeSrat als legte 3"hanz, roobei baS SolfSroirt*
fegaftsbepartement ben Antrag an ben SunbeSrat gellt,
©emäg bem burdg Artitel i.6 beS ©rgänzungSgefegeS
gefegaffenen neuen Artiïel 60 ter beS HauptgefegeS gnb
bie oom SunbeSrate erlaffenen aUgemetnen Sorfdgriften,
alfo bte Segimmungen ber Setorbnung, forote bte redgtS*
träftigen ©ntfcgetbe über bie SergcgerungSpgicgt für ben
Sidgter oetbinblidg.

®ie Kenntnis ber Serorbnungl über bie Un*
falloerftcgetnng ig für bie an ber obligatorifdgen Ser*
gegerung beteiligten S^fonen, tnSbefonbere für bte Se*
triebSingaber notroenbig. ©ic roirb ignen eine

richtige Anmelbung bei ber Angalt ermöglichen unb ba*
mit roefentlidg zu etner mögltcgg glatten ©Infügrung ber
Serftdgerung beitragen.

©te Serorbnung fann auf bem ©rucEfadgenbureau
ber SunbeSfanzlei in Sern bezogen roerben.

3ut $rage ber
(Smsjefatibt.)

Siel ift tn ben legten ABocgen über blefeS ©genta
gefegrieben roorben, oon ber glucgt cor bem Huubroerl,
ÜJlagnungen an bie ©ögne unferer Huubroerfer, bem
oäterlicgen Serufe treu zu bleiben, Aufrufe an ©Item,
igte Klnber einer geroetblidgen öegre zuzuroenben ufro.
©taailidge, gemetnnügige unb gcroerblidge ©teüen teilten
fidg tn bie Arbeit unb fo gingen benn bie mafjgebenben
3nganzen einer ©tabt ber Dgfcgroetz ebenfalls baran,

Nr. 5Z JAnstr. schtveiz Handtv 'Zeitung („Meisterblatt")

Unternehmungen mit besonderer Betriebsgefahr und auf
Regiearbeiten, ferner die Versicherung bei nichtständigen
Arbeitsoerhältnissen zu ordnen, die Haftung des Haupt-
Unternehmers für die Prämienschuld des Unterakkordanten
festzusetzen, Verjährungs- und Verwirklichungsbestimm-

ungen aufzustellen, Bußen anzuordnen, die Abgrenzung
zwischen versicherten und nicht versicherten Beirieben und

Betrtebsteilen vorzunehmen und das Verfahren für die

Feststellung der Versicherungspflicht zu ordnen.
Diese Gegenstände rufen zum Teil Ausführungs-

bestimmungen, die für die Vorbereitung der Betriebs-

eröffnung der Anstalt jetzt schon erforderlich sind, zum
Teil werden sie frühzeitig genug gegen Ende des Jahres
geordnet werden können. Der Bundesrat hat sich des-

halb zu einem schrittweisen Vorgehen entschlossen und

vorerst in einer Verordnung I nur die dringlicheren Punkte
behandelt, in der Meinung, daß die übrigen einer später

zu erlassenden zweiten Verordnung vorbehalten bleiben,

ein Vorgehen, das mit gutem Erfolge auch bei der Durch-

führung des Abschnittes Krankenversicherung eingeschlagen

worden ist. Es ist um so zweckmäßiger, als es erlauben

wird, allfällige auf dem neuen Gebiete der obligatorischen

Unfallversicherung mit der Verordnung I gemachte Er-
fahrungen in der Verordnung II zu berücksichtigen. An-

gesichts der Bedeutung des Erlasses für die Anstalt so-

wohl wie für die Arbeitgeber und die Arbeiter wurden

für seine Beratung verschiedene Konferenzen mit In-
teressentenvertretern und mit Sachverständigen abgehalten.

Nach dem Hauptzwecke der Verordnung I, die Er-

mittlung der versicherungspflichtigm Betriebe zu ermög-

lichen, enthält sie Bestimmungen über die Betriebe
selbst, über die versicherten Personen und über das

für eine rechtskräftige Feststellung zu beobachtende Ver-
fahren. Daneben ist auch die in Art. 68 II U. V. U.

vorgesehene Giftlifte aufgenommen worden, und den Schluß
bilden einige Straf- und Übergangsbestimmungen. Von
den wichtigsten Bestimmungen der Verordnung I seien

folgende erwähnt:
Was die Betriebe betrifft, so ist der Grundsatz auf-

gestellt, daß zu ihrem Begriff die Gewerbsmäßigkeit
gehört. Damit aber alle diejenigen Arbeiter versichert

find, die jetzt den Schutz der Haftpflichtgesetzgebung ge-

nießen, wird die Gewerbsmäßigkeit angenommen, auch

wenn die Betätigung nicht eine ununterbrochene, sondern

nur eine wiederkehrende ist. Zum Begriffe des Betriebes

gehört ferner die Beschäftigung von Angestellten und
Arbeitern. Die Eigenschaft eines versicherten Betriebes

soll aber nicht deshalb dahinfallen, weil in ihm die Arbeit
vorübergehend eingestellt wird. Die Eigenschaft eines

Versicherungspflichtigen Betriebes soll ihre Wirkungen auf
alle dem Unternehmen dienenden Betätigungen aus-

strahlen. Enthält jedoch ein Betrieb Teile, die von der

Betriebsgefahr völlig losgelöst sind, wie z. B. selbständige
Verkaufsorganisationen eines Fabrikationsgeschäftes, so

fallen diese nicht unter die Versicherung. Einer beson-

deren Regelung bedürfte die Wirkung der Versicherungs
pflicht einzelner Betriebsteile auf die ihrer Natur nach

vom Gesetz nicht betroffenen. Als Grundsatz gilt hier,
daß die Natur des Hauptbetriebes auch das Schicksal der

Hülfs- und Nebenbetriebe bestimmt. Steht der Haupt-
betrieb unter Versicherung, so umfaßt dieselbe auch die

Nebenbetriebe, selbst wenn diese für sich betrachtet, nicht
unter das Gesetz fallen würden. Ist der Hauptbetrieb
nicht versichert, so gilt dies auch von den Nebenbetrieben.

Immerhin sind für beide Fälle Ausnahmen vorgesehen.

Bestehen gleichwertige Betriebe einer Unternehmung neben-

einander und sind die einen für sich allein betrachtet ver-
sicherungspflichtig. die andern nicht, so umsaßt die Ver-
sicherung doch alle, wenn die Verwendung der Angestellten
und Arbeiter nicht ausgeschieden ist. Eine besondere Be

stimmung ordnete die Verhältnisse der grundsätzlich dem

Gebiet der freiwilligen Versicherung überwtesenen Land-
wirtschaft. In Ausübung seiner Befugnisse erklärt der
Bundesrat die Versicherung auch anwendbar auf ver-
schiedene im Hauptgesetz nicht vorgesehene Unternehmungen,
die eine besondere Unfallgefahr ausweisen, wie wegen
Verwendung explodierbarer Stoffe oder maschineller Ein-
Achtungen. So werden beispielsweise unter Versicherung
stehen die Automobilgaragen, Kinematographenunterneh-

mungen, die Handelsunternehmungen mit Geleiseanschluß
oder mit Kranken und dergl, die Lagerhäuser u. a. Im
ferneren wird die Versicherung anwendbar erklärt auf
Regiearbeiten, wenn sie eins gewisse sachliche oder
zeitliche Ausdehnung aufweisen. Neu gegenüber dem

geltenden Haftpflichtrecht ist dabei die Versicherung for st-
wirtschaftlicher Regiearbciten. Die Einbeziehung der-
selben ist durch das Ergänzungsgesetz ermöglicht worden.
Der Bundesrat hat von dem bezüglichen Rechte Gebrauch
gemacht, nachdem auf eine Umfrage bei den Kantonen
hin, die große Mehrzahl derselben sich entschieden für
die Versicherungspflicht ausgesprochen hatten. Wohlver-
standen beschränkt sich die Versicherungspflicht auf die

vom Staat, von Gemeinden usw. ausgeführten forstwirt-
schaßlichen Arbeiten. Die private Forstwirtschaft wird,
als Teil der Landwirtschaft, vom Obligatorium nicht er-
faßt. Was die versicherten Personen betrifft, so bezeichnet
die Versicherung das Vorhandensein eines dienstlichen
Verhältnisses des privaten oder des öffentlichen Rechtes
als regelmäßig erforderlich. Im übrigen regelt die Ver-
ordnung verschiedene besondere Fälle, wie die Fragen
wann im Gesellschaftsoerhältnis stehende Personen oder
wann Ehegalten, Familienglieder usw. als versicherte An-
gestillte und Arbeiter zu betrachten sind.

Das Verfahren für die Ermittlung der versicherten
Betriebe ist einfach, gibt aber den Beteiligten doch volle
Gewähr für die Geltendmachung ihrer Rechte. Die Ver-
fügung über die Versicherungspflicht steht in erster Linie
der Anstalt zu. Eine allfällige Weiterziehung geht an
das Bundesamt für Sozialversicherung und von da an
den Bundesrat als letzte Instanz, wobei das Volkswirt-
schaflsdepartement den Antrag an den Bundesrat stellt.
Gemäß dem durch Artikel 16 des Ergänzungsgesetzes
geschaffenen neuen Artikel 60 ter des Hauptgesetzes sind
die vom Bundesrate erlassenen allgemeinen Vorschriften,
also die Bestimmungen der Verordnung, sowie die rechts-
kräftigen Entscheide über die Versicherungspflicht für den
Richter verbindlich.

Die Kenntnis der Verordnung! über die Un-
falloersicherung ist für die an der obligatorischen Ver-
sicherung beteiligten Personen, insbesondere für die Be-
triebsinhaber notwendig. Sie wird ihnen eine

richtige Anmeldung bei der Anstalt ermöglichen und da-
mit wesentlich zu einer möglichst glatten Einführung der
Versicherung beitragen.

Die Verordnung kann auf dem Drucksachenbureau
der Bundeskanzlei in Bern bezogen werden.

Zur Frage der Berufswahl.
(Eingesandt.)

Viel ist in den letzten Wochen über dieses Thema
geschrieben worden, von der Flucht vor dem Handwerk,
Mahnungen an die Söhne unserer Handwerker, dem
väterlichen Berufe treu zu bleiben, Aufrufe an Eltern,
ihre Kinder einer gewerblichen Lehre zuzuwenden usw.
Staatliche, gemeinnützige und gewerbliche Stellen teilten
sich in die Arbeit und so gingen denn die maßgebenden
Instanzen einer Stadt der Ostschweiz ebenfalls daran,
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in ber Slncjelegers^eit geeignete (Stritte $n unternehmen.
Scan beabfichtigte, bie im Stpril au3 ber ©c^ule tretenben
Jünglinge In etnem ©ctjulfaal ja oerfammeln unb fie
auf ben SDBcst ber geroerblichen Sehre unb gewerblichen
SJrbeit aufmetffam p machen, fie zu roarnen cor ber
Saufbahn be3 ungelernten Arbeiters unb namentlich auch
auf bie nationale Seite ber grage ber SSerufSroahl ^in=
zuroetfen. 93eoor man aber biefen Schritt ausführte, »er»
fdgaffte fidE» ber Ssorfi^enbe ber ©pejiatfommiffion für
öa3 geroerbliche gachfchulroefen oon ben Sehrern ber in
grage fommenben Staffen Angaben über bie Ibfidhten
ber Jünglinge, roelche biefe heute für ihre pfünftige
Saufbatjn tagten; ba ergaben fich ganz übetrafchenbe
Rahlen, welche roir un§ nicht oerfagen tonnen, einer
roeitern Öffentlicf)felt befannt ju geben,

Sach biefer Bufammenfteltung treten im grüljling au3
ber zweiten unb britten Sefunbarîlûffe unb au3 ber
fiebenten unb achten ^ßrimatflaffe total 197 Schüler gu3,
oon benen fich 76, alfo jicfa 38 72®/» etner geroetbli^en
Seljre zuroenben wollten. SBon biefen 76 Knaben hatten
8 8t » ba3 heifft @n*>e gebruar, gtrïa ber britte Seil
^eljtfietlen, roährenb 7s noch nicht rougten, roo fie in
eine Sehre eintreten fönnten. 93on ben 121 übrigen
©cfpletn lagen folgenbe Angaben oor:

39 traten in bösere Sehranftalten über, ©pmncfium,
Sechnifum, 33exfehr3>©chute :c.,

71 roibmen fidh einer taufmänntfchen Sehre unb bem

§anbei,
1 ber Sanbroirtfdhaft,
3 bem ©taatSbtenft oon Slnfang an unb
7 finb noch unentfdjloffen ober geben 2lu3läufer.

@3 fdyeint nun auf ben erften 93licf, als ob ba für
ba3 ©eroctbe tetn ©runb jur Klage oorhanben roäre,
wenn oon 197 auëtretenben ©chülern 76 bem ©eroerbe
ftch juroenben. Slüein bie ©ach« wirb rafch anberS, roenn
mir unterfudhen, roeldjen ^Berufen ficö biefe Jünglinge
proenben. ®a3 geigt folgenbe 8ufammenftellung :

19 Slechcxnifer 2 ©pen gier
13 ©djloffer 1 ^oljhanblung
12 ©leftrifer 1 Slegger
4 33äcfer 1 Staler
1 Kellner 2 SQautechnifer
2 Köche 1 ®roguift
2 ©chriftfetser 1 ©chmteb
1 ©^netber 1 gnftaüateur
3 ßahntechniter 1 Schuhmacher
3 ©ärlner 1 Küfer
1 Stefferfchmieb 1 |>afner
2 Dpiifer

Dott biefctt 76 £el??tingen wollen fiel? alfo
ttiel?l wenigen als 44, bas l?eif3t 57,8 % beut
71lccl?anifctv, 5d?loffen« oben (£le£lrifev«ycnnfc
Snwcnbctt. 5)a8 ganz gleiche t3ilb ergibt fich au3 einer
8ufammenjMung eines îantonalen Sehrling^patronate§.

®a roaren z $8. folgenbe Sehrfiellen gefugt :

17 SieChamler 16 ©chloffer
12 ©leftrifer 2 SBaufdjlcffer
4 Stafdjinenfchloffer 1 Stafcljinengeid^ner
2 ©dphmachet 1 Koch
2 SDeförationSmaler 1 Sürfiemnacher
1 Suchbtnber 3 Schreiner
1 geinmecf)anifer 2 KonbiSor
3 ©oiffeuc 1 ©chmteb
1 EBagnet 1 ©ärlner

3llfo auch hier rooKen ftCh oon 71 Jünglingen 53,
b h- 74,6 %, ber mafchlnentec|nlfChen Saufbahn juroen»
ben ober boch ©Chloffer roerben.

S8eim gleichen patronat roaren p gleicher Jett fof=
genbe SefjrfleHert offen:

3 Kupfer fcfjmiebe
2 ©pengier
1 Staurer
2 SSäcfer
1 fBuchbtnber
1 ©chneiber
1 Staler
1 ©aloanifeur

2 ®acf)beifer
1 tjpuf» u. ^ammetfehmieb
2 ©aliter nnb Sapejterer
2 Sßagenbauer
1 ©ärtner
1 StöbelfChreiner
2 £opegierer u.®eforateur
1 ©chirmmacher

SfBir fehen au3 biefen JufammenfieHungen, bag unter
ben gefugten Sehrftetlen eine ganze 3lnphl oon ©enterben
nicht oertreten finb unb bog ba8 Éngebot in feinem
galle fo ift, bag nicht anpnehmen roäre/, bie Jünglinge
fönnten feine SehtfMe finben. Sur in ben erft genann»
ten berufen ber ©leftrifer, Stechanifer unb ©chloffer
ift ein grogeS Überangebot oon jungen Seuten.

ünterfuchen roir nun bte ©rünbe, bie p biefer @r»

feheinung führen. ©a mag oor allem ber ©runb oor»
hetrfdjenb fein, bag man annimmt, bte Sohnoerhaltniffe
feien in biefen berufen roefenilich beffer als in anbern,
eine Annahme, bie nur pm fleinen Steil auf SBirftich»
feit beruht- @ln guter Arbeiter roirb geroig in allen
berufen einen enifprechenben SSerbienfi erreichen; benn
qualigjierte 2trbei!§fräfte roaren ftet§ gcfuCht unb roerben
e§ in Jufunft nodh roeit mehr fein. @ln roeiterer ©runb,
ber für biefe Berufe fpricht, ift bie 3tüctficht auf all»

fälligen fpäteren ©taatëbicnft. ift für btefe Serufe
letChter (manchmal ift e§ ja gerabep S3ebtngung) eine
©teile al§ Sofomotiofühter, Sramfonbufteur, 3lbroart,
feetjer unb bergleichen p befommen, als für anbere
©enterbe.

@3 ift in ber Üteuen 3ü*<he* 8ellimS »ör einiger
3ett beutttch genug barauf hlngeatefen roorben, roelChe

©ummen bem probujierenben ©eroetbe butch ben ©taat
auf btefe SSBeife entpgen roerben. Çter fönnte nur ba»

burch abgeholfen roerben, bag man ben Staatsbetrieben
bie SluSbilDung ihrer 3lrbeit§fräfte felbft überbinben
roürbe, eine gorberung. bie nur recht unb billig roäre
nnb ftch auf alle gälte leicht realtfteren liege.

©In britter ©runb mag auch bie gegenfeitige Über»

rebung unb Seeinfluffung ber ©cf)üler unter ftch fein;
bag bte ©uggeftion auch eine fRotle fpiett, fei nur neben»
bei ermähnt. Çler fönnte alfo nur Éuffiârung unb 33e»

lehrung Slnberung bringen. @3 genügt alfo nicht, bag
man nur allgemein auf bte geroerbliche Sehre htnroeifi,
fonbern e3 mug über bie einjelnen befiimmten ©etufe
aufgeflärt roerben.

|>ter roürbe fich unfern 53erufSoetbänben etne fchöne
2lufgabe bteten. @3 foüten über jeben Seruf fleine
if3ropaganba=©chriftrf)en ausgearbeitet roerben, bie über
alle fünfte eines Berufes, über bie finanzielle ©eite,
roie auch über bie technifchen gcagen 2lu3funft geben.
3ln |>anb biefer ©^riftchen roäre e3 ber Schule möglich,
bei ber eminent roicfjtigen grage ber S8eruf3roahl mitju»
roirfen. Jn geeigneter SBetfe im Unterricht oerroenbet,
roürbe auf btefe 9lrt einroanbfrete unb geroig fegen3rei<he
Slujftärung gefdhaffen unb mancher Jüngling etnem
Serufe zugeführt, ben er fonft nie fennen gelernt hätte.
3luch für bie SehrliugSpatronate nnb anbere ©teilen
mügten biefe ^copaganbafdjriftchen oon groger 93ebeu»

tung fein, ift e§ boch felbft etnem ©emerbetreibenben
ntCht leicht, ftch etn Silb oon anbern berufen zu machen,
gef^roeige benn etfi einem Elidhtfa^mann. §offen roir
alfo, unfere Anregung roerbe auf guten 93oben fallen.

9îeben biefer erfien Slrbeit mügte oon ben 93eruf3»
oerbänben berSehrftellen»23ermitttung oermehrte
Slufmerffamfeit gefdhenft roerben. Unfere Sletfter müffen
ermuntert roerben, roieber Sehrtinge au§zubitben; e3 ift
Pflicht nicht nur gegenüber bem Sanbe, fonbern tpftiCht
ber ©elbfterhaltung be3 eigenen 93erufe3. 93el fteter
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in der Angelegenheit geeignete Schritte zu unternehmen.
Man beabsichtigte, die im April aus der Schule tretenden
Jünglinge in einem Schulsaal zu versammeln und sie
auf den Wert der gewerblichen Lehre und gewerblichen
Arbeit aufmerksam zu machen, sie zu warnen vor der
Laufbahn des ungelernten Arbeiters und namentlich auch
auf die nationale Seite der Frage der Berufswahl hin-
zuweisen. Bevor man aber diesen Schritt ausführte, ver-
schaffte sich der Vorsitzende der Spezialkommission für
das gewerbliche Fachschulwesen von den Lehrern der in
Frage kommenden Klassen Angaben über die Absichten
der Jünglinge, welche diese heute für ihre zukünftige
Lausbahn hegten; da ergaben sich ganz überraschende
Zahlen, welche wir uns nicht versagen können, einer
weitern Öffentlichkeit bekannt zu geben.

Nach dieser Zusammenstellung treten im Frühling aus
der zweiten und dritten Sekundarklaffe und aus der
siebenten und achten Primarklasse total 197 Schüler aus,
von denen sich 76, also znka 38 V2°/° einer gewerblichen
Lehre zuwenden wollten. Von diesen 76 Knaben hatten
z Zt., das heißt Ende Februar, zirka der dritte Teil
Lehrstellen, während ^/g noch nicht wußten, wo sie in
eine Lehre eintreten könnten. Von den 121 übrigen
Schülern lagen folgende Angaben vor:

39 traten in höhere Lehranstalten über, Gymnasium,
Technikum, Verkehrs-Schulerc.,

71 widmen sich einer kaufmännischen Lehre und dem
Handel,

1 der Landwirtschaft,
3 dem Staatsdienst von Anfang an und
7 sind noch unentschlossen oder geben Ausläufer.

Es scheint nun auf den ersten Blick, als ob da für
das Gewerbe kein Grund zur Klage vorhanden wäre,
wenn von 197 austretenden Schülern 76 dem Gewerbe
sich zuwenden. Allein die Sache wird rasch anders, wenn
wir untersuchen, welchen Berufen sich diese Jünglinge
zuwenden. Das zeigt folgende Zusammenstellung:

19 Mechaniker 2 Spengler
13 Schloffer 1 Holzhandlung
12 Elektriker 1 Metzger
4 Bäcker 1 Maler
1 Kellner 2 Bautechniker
2 Köche 1 Droguist
2 Schriftsetzer 1 Schmied
1 Schneider 1 Installateur
3 Zahntechniker 1 Schuhmacher
3 Gärtner 1 Küfer
1 Messerschmied 1 Hafner
2 Optiker

von diesen 76 Lehrlingen wollen siel? also
nicht weniger als das heiszt 57,8°/° dein
Mechaniker-, Schlosser- oder Slektriker-Berufe
znwenden. Das ganz gleiche Bitd ergibt sich aus einer
Zusammenstellung eines kantonalen Lehrlingspaironates.

Da waren z B. folgende Lehrstellen gesucht:

17 Mechaniker 16 Schloffer
12 Elektriker 2 Bauschlosser
4 Maschinenschlosser 1 Maschinenzeichner
2 Schuhmacher 1 Koch
2 Dekorationsmaler 1 Bürstenmacher
1 Buchbinder 3 Schreiner
1 Feinmechaniker 2 Kondiior
3 Coiffeur 1 Schmied
1 Wagner 1 Gärtner

Also auch hier wollen sich von 71 Jünglingen 53,
d h. 74.6°/», der maschinentechnischen Laufbahn zuwen-
den oder doch Schloffer werden.

Beim gleichen Patronat waren zu gleicher Zeit fol-
gende Lehrstellen offen:

3 Kupferschmiede
2 Spengler
1 Maurer
2 Bäcker
1 Buchbinder
1 Schneider
1 Maler
1 Galvaniseur

2 Dachdecker
1 Huf- u. Hammerschmied
2 Sattler und Tapezierer
2 Wagenbauer
1 Gärtner
1 Möbelschreiner
2 Top?zierer».Dekorateur
1 Schirmmacher

Wir sehen aus diesen Zusammenstellungen, daß unter
den gesuchten Lehrstellen eine ganze Anzahl von Gewerben
nicht vertreten sind und daß das Angebot in keinem

Falle so ist, daß nicht anzunehmen wäre/die Jünglinge
könnten keine Lehrstelle finden. Nur in den erst genann-
ten Berufen der Elektriker, Mechaniker und Schloffer
ist ein großes Überangebot von jungen Leuten.

Untersuchen wir nun die Gründe, die zu dieser Er-
scheinung führen. Da mag vor allem der Grund vor-
herrschend sein, daß man annimmt, die Lohnverhältniffe
seien in diesen Berufen wesentlich besser als in andern,
eine Annahme, die nur zum kleinen Teil auf Wirklich-
keit beruht. Ein guter Arbeiter wird gewiß in allen
Berufen einen entsprechenden Verdienst erreichen; denn
qualifizierte Arbeitskräfte waren stets gesucht und werden
es in Zukunft noch weit mehr sein. Ein weiterer Grund,
der für diese Berufe spricht, ist die Rücksicht auf oll-
fälligen späteren Staatsdienst. Es ist für diese Berufe
leichter (manchmal ist es ja geradezu Bedingung) eine
Stelle als Lokomotivführer, Tramkondukteur, Abwart,
Heizer und dergleichen zu bekommen, als für andere
Gewerbe.

Es ist in der Neuen Zürcher Zeitung vor einiger
Zeit deutlich genug darauf hingewiesen worden, welche
Summen dem produzierenden Gewerbe durch den Staat
auf diese Weise entzogen werden. Hier könnte nur da-
durch abgeholfen werden, daß man den Staatsbetrieben
die Ausbildung ihrer Arbeitskräfte selbst überbinden
würde, eine Forderung, die nur recht und billig wäre
und sich auf alle Fälle leicht realisieren ließe.

Ein dritter Grund mag auch die gegenseitige Über-
redung und Beeinflussung der Schüler unter sich sein;
daß die Suggestion auch eine Rolle spielt, sei nur neben-
bei erwähnt. Hier könnte also nur Aufklärung und Be-
lehrung Änderung bringen. Es genügt also nicht, daß
man nur allgemein auf die gewerbliche Lehre hinweist,
sondern es muß über die einzelnen bestimmten Berufe
aufgeklärt werden.

Hier würde sich unsern Berufsverbänden eine schöne

Aufgabe bieten. Es sollten über jeden Beruf kleine
Propaganda-Schristchen ausgearbeitet werden, die über
alle Punkte eines Berufes, über die finanzielle Seite,
wie auch über die technischen Fragen Auskunft geben.
An Hand dieser Schristchen wäre es der Schule möglich,
bei der eminent wichtigen Frage der Berufswahl mitzu-
wirken. In geeigneter Weise im Unterricht verwendet,
würde auf diese Art einwandfreie und gewiß segensreiche
Ausklärung geschaffen und mancher Jüngling einem
Berufe zugeführt, den er sonst nie kennen gelernt hätte.
Auch für die Lehrliugspatronate und andere Stellen
müßten diese Pcopagandaschriftchen von großer Bedeu-
tung sein, ist es doch selbst einem Gewerbetreibenden
nicht leicht, sich ein Bild von andern Berufen zu machen,
geschweige denn erst einem Nichtfachmann. Hoffen wir
also, unsere Anregung werde auf guten Boden fallen.

Neben dieser ersten Arbeit müßte von den Berufs-
verbänden der Lehrstellen-Vermittlung vermehrte
Aufmerksamkeit geschenkt werden. Unsere Meister müssen
ermuntert werden, wieder Lehrlinge auszubilden; es ist
Pflicht nicht nur gegenüber dem Lande, sondern Pflicht
der Selbsterhaltung des eigenen Berufes. Bei steter
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2Bleberholung biefer 9Jtaf)nung roirb ber ©rfolg nicht
ausbleiben.

©abei barf fi<h aber ber Staat fetner Pflicht für
bie ïïuëbtlbung fetner gewerblichen 3ugenb mei)r ju tun,
als beute, nicht entziehen. gür bte tHuébtlbung ber in»

teHeltucUen Qugenb fteHt ber Staat bte Schulgelegenheit
bis Jpauf jur Unioerfität fopfagcn loftcnloS zur 33er=

fügung benfenigen, bie biefe 9lnftalten benutjen lönnen.
3n ber gewerblichen unb laufmänntfchen SluSbilbung
tritt ber prioate Unternehmer an Stelle ber Schule. 3ln
bie Soften btefer 3luSbilbung leiftet ber Staat mit 2luS»

naljme beS gewerblichen gortbilbungSfchulroefenS unb
ber Sehrroerlftätten nichts.

9tun erforbett aber eine etnfi^afte SluSbilbitng beS

SebtlingS (Selb, gür ben SJietfier, ber eS mit biefer

Aufgabe ernft nimmt, muff eS mehr als bemühenb fein,

wenn er ftehb mie anbere SJteifter fetneS VerufeS laum
baS 9lotbürftigfte tun, ihren Sehlingen bie notroenbigen

VerufSlenntniffe anzueignen. ©er gute SBiHe zur Sehr»

ItngSauSbilbung muff erfalten, roenn niemanb btefer
îrbeit Stnerîennung unb Unterftütjung joüt unb auf_ ber
anbern Seite, bar.j ber ©eroerbefretheit, ein ^Sfufd^er

mieber ißfufcher erzieh^ funn, ohne baff ihm jemanb baS

£>anbroetl legt. ©ine befcheibene grämte oon Seiten beS

Staates an Sfteifter, bie mit ihren Sehlingen etroaS er»

reiben unb bamit ber SlHgemetnheit nüt^n, märe gemiff

am $lat)e.
3luch auSretdfenbe Stipsnbten an Süngltnge, benen

eS infolge ber prelären Sage ber ©Itern nicht rrögltdE)

ift, tn eine Sehre zu treten, mufften oorgefehen roerben.

Vtan freht, baff eS eine ganze SReihe oon gragen z«

löfen gilt, roenn man bem ©eroetbe roteber einen aus»

retchenben unb tüchtigen ïïlachrouchS fiebern roill unb eS

muff baS Übel an ber SBurzel gepacît roerben, roill man
bauernbe Vefferung erjtelen.

©äff felbft mit ber Söfung aU biefer fragen noch

nicht aHeë getan ift, fonbern baff namentlich ben ©jiftenz'
bebingungen beS felbftänbigen fpanbroerlSmetfterS alle

9lufmerffam!eit zu fchenfen ift, roerben mir In fpätern
SluSführungen erörtern. —Sch.—

0erbait(J$we$e«.
©er §Ottön»er!er« «nD ©eroetheoerhanö Des ilan»

toa$ Solothatn hält Sonntag ben 2. 2lpril tn S3 a IS

thai feine ©elegiertenoerfammlung ah.

flusstelluitflswesen.
SSaöfteÖttaß oon §ilf5rnittdn DetreffenD SehnaD»

laaa, Süertrteb unb Sluôfchcm! oo»t Doftroein. (ÜJlitg.)

älnläpch beS SRofimarlteS in 8ötich (6.—21. SM) ftnbet
auch eine luSftellung oon fpilfSmifteln ftatt. 3ugelaffen
roerben; transport» unb SluSfchanffäffer; fpilfSmtttel
Zum 2luf unb iblaben oon ©ranSporlfäffern, giafdhen»

tranSportfiften, gafehahnen, gafjroaehS, ©inbrennapparate,
©elatine, Verfchlüffe für ben transport gärenber unb

oergorener ©etränte; Spunbe für Sager» unb Sdjanü
fäffer ; ©läfer, SHoftfrügc, giafdhen; glafdhenoetfdhlüffe,
glafchenlorle; Apparate zum Verlorlen unb ©ntforlen
oon giafdhen; pumpen, Schläuche, filter :c, Programm
unb Slamelbeformular ftnb zu beztehen bei ber ©efchäftS »

ftelle Surfee»Station. ®ie Slnmelbefrift läuft mit
bem 15. 'älpril ab.

Ue«4Mc<U»e$.
-f Schïciaetnuifter SraolD fÇrcg ta fîajeta, Sn=

Ijaber ber mechauifchen Schreinerei am Süioenplafj, ftarb

am 22. SJtärj im filter bon 59. Sahren. ÜKit if)tn
fetjeibet ein tüchtiger VerufSmanit aus bem Seben.

f $oIah5»öI(r »Mb ©ßßeteI»Befi&er Qallaä §eer»
Sûîhmanw t» Sîeaaïîrch (Schafft).) ftarb am 20' Sftarz
im Sitter boit 63 Satiren unerwartet fdjneEC infolge
eine» SchtaganfalleS.

diafShtang aeaer SaDafttien im .Veraer Dbet»
loab. ©er berntfdhe SSetein für |)anbel unb $nbuftrie,
Seïtion richten an ben SïegierungSrat beS

fanions S3ern eine gemetnfame @ingabe betreffenb
©inführung neuer Snbuftrten im engern Dberlanb.

®ie genannten SBeretne faffen ihre 33orfchläge roie

folgt zufammen:
1. @S möchten tn Ißerbinbung mit ben 93öbeltgemetnben

fofort bie notroenbigen Vorarbeiten zu einer fadigemähen
unb ztelberoufften )f3copaganba für bte ©inführung neuer
Snbuftrien an .fpanb genommen unb finanziert roerben.

2 @S fei für eoentueHe ©inffthrung neuer Snbufirien
für bie SlnfangSfahre Steuerfreiheit, forooht oom Staat
roie oon ben ©emeinben, oorzufehen.

3, @S möchte bei ber ©ireftion ber SSerner SHlpen»

bahn ©efcltfchaft bahln geroirtt roerben, bie Verojufdhläge
auf ber Slredte Sdherzligen—Vönigen aufzuheben.

4. @S möchte bei ben Vernif^en Kraftroerlen bte

Inangriffnahme beS VaueS ber ^anbecl» unb
©rimfellraftroerte erftrebt roerben, bamit elettrifche
©nergie tn genügenber SJlenge unb zu billigem fßretje
für Snbuftrtezroecie abgegeben roerben lann.

©er ©inroohnergcnulnberat oon Snterlalen pflichtet
ben fluSführungen ber ©tngabe tn aller, ©eilen bei unb
empfiehlt bie gefteKten Slnträge bem SîegierungSrat beftenS
Zur Verücfftchtigung

3n Dit en tagte unter bem

Vorfih »on ©iretlor Sichtenhahu» S^affhaufen,
baS am 13 gebruar tn Qürich für bte ©urçhfûhrung
Der„Schroetzerrooche"geroähÜeSnitiatiotomitee. ®ie
Verfammlnng, an ber ca. 40 ©elegierte auS allen ©eilen
ber Sch weiz, Vertreter ber ißrobultion, beS ÇtanbelS,
beS S?onfumS, ber f^roeizetifdhen VauernfdEiaft unb ber
fdhroeizerifehen grauenroelt, teilnahmen, fonftitnkrte ft<h
gIS DrganifationSlomitee unb beauftragte mit ber ©e»
fdhäftSleitung ber „Schroeizerrooche" folgenben flui'fehiif; :

311S Vertreter ber ißcoDultion bie fierren @. Sträuli»
©anzoni, gabrilant in VSinterthur, unb Qngenteur ißaul
Vubharbt, directeur du musée industriel genevois,
©enf; als Vertreter ber .fpänblerfthaff bie ^erren gür»
fprecl) 5îurer, Solothurn, 3«ukulfelretär beS VerbanbeS
fchroeizerifcher Spezereihänblet unb beS fdhroeizerifehen
VabattoerbanbeS, unb 8. Voirier.©elap. fJlontreuj, secré-
taire de la société industrielle et commerciale de Mon-
treux ; als Verlseter ber fdhroeizerifehen grauenroel! :

^seti felsirsfet,

VeFeimgteSlwörie ffle!
OSank asssd psr»äsis gazogene

jeder* Art in Eisen u. Stahl
lattgtwalzte üsea- sad pahlbàsdcr bis 300 tsw lr«IH

S£b!ackeali"ei&ä Verpadnuiasbaiulefseii.
Sr«.«s«ä PVäjR 8 8ohW»!s. 1914. 5
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Wiederholung dieser Mahnung wird der Erfolg nicht
ausbleiben.

Dabei darf sich aber der Staat seiner Pflicht, für
die Ausbildung seiner gewerblichen Jugend mehr zu tun,
als heute, nicht entziehen. Für die Ausbildung der in-
tellektmllen Jugend stellt der Staat die Schulgelegenheit
bis hinauf zur Universität sozusagen kostenlos zur Ver-
sügung denjenigen, die diese Anstalten benutzen können.

In der gewerblichen und kaufmännischen Ausbildung
tritt der private Unternehmer an Stelle der Schule. An
die Kosten dieser Ausbildung leistet der Staat mit Aus-
nähme des gewerblichen Fortbildungsschulwesens und
der Lehrwerkstätten nichts.

Nun erfordert aber eine ernsthafte Ausbildung des

Lehrlings Geld. Für den Meister, der es mit dieser

Aufgabe ernst nimmt, muß es mehr als bemühend sein,

wenn er steht, wie andere Meister seines Berufes kaum

das Notdürftigste tun, ihren Lehrlingen die notwendigen
Berufskenni niste anzueignen. Der gute Wille zur Lehr-

lingsausbildung muß erkalten, wenn niemand dieser

Arbeit Anerkennung und Unterstützung zollt und auf der
andern Seite, dank der Gewerbefreiheit, ein Pfuscher
wieder Pfuscher erziehen kann, ohne daß ihm jemand das

Handwerk legt. Eine bescheidene Prämie von Seiten des

Staates an Meister, die mit ihren Lehrlingen etwas er-

reichen und damit der Allgemeinheit nützen, wäre gewiß

am Platze.
Auch ausreichende Stipendien an Jünglinge, denen

es infolge der prekären Lage der Eltern nicht möglich
ist, in eine Lehre zu treten, müßten vorgesehen werden.

Man sieht, daß es eine ganze Reihe von Fragen zu

lösen gilt, wenn man dem Gewerbe wieder einen aus-

reichenden und tüchtigen Nachwuchs sichern will und es

muß das Übel an der Wurzel gepackt werden, will man
dauernde Besserung erzielen.

Daß selbst mit der Lösung all dieser Fragen noch

nicht alles getan ist. sondern daß namentlich den Existenz-
bedingungen des selbständigen Handwerksmeisters alle

Aufmerksamkeit zu schenken ist, werden wir in spätern

Ausführungen erörtern. —Là—

Der Handwerker- «nd Gewerveverband des Kan-
tons Solothnrn hält Sonntag den 2. April in Bals-
thal seine Delegiertenversammlung ab.

MMîlluiMMîîn.
AnSstellnKg vo» Hilfsmitteln betreffend BeHand-

lang, Vertrieb und AuSschank von Obstwein. (Mitg.)
Anläßlich des Mostmarktes in Zürich (6,—2l. Mai) findet
auch eine Ausstellung von Hilfsmitteln statt. Zugelassen

werden; Transport- und Ausschanksäfier; Hilfsmittel
zum Aus und Abladen von Transporifässern, Flaschen-
transportkisten, Faßhahnen, Faßwachs, Einbrennapparate,
Gelatine, Verschlüsse für den Transport gärender und

vergorener Getränke; Spunde für Lager- und Schank
sässer; Gläser, Mostkrüge, Flaschen; Flaschenverschlüsse,
Flaschenkorke; Apparate zum Verkorken und Entkorken

von Flaschen; Pumpen, Schläuche. Filter:c> Programm
und Anmeldeformular sind zu beziehen bei der Geschäfts -

stelle Sursee-Station. Die Anmeldefrist läuft mit
dem 15. April ab.

VettckteSeiet.
st Schreiuermeistkr Arnold Frey iu Lvzer«, In-

Haber der mechanischen Schreinerei am Löwenplatz, starb

am 22. März im Alter von 59. Jahren. Mit ihm
scheidet ein tüchtiger Bernfsmann aus dem Leben.

P Holzhiisdler «ud Sägerel-Vesttzer Julius Heer-
Bachmanu è» Neuukirch (Schafft).) starb am 20' März
im Alter von 63 Jahren unerwartet schnell infolge
eines Schlaganfalles.

Einführung neuer Judustrisu im Keruer Ober-
laud. Der bernische Verein für Handel und Industrie,
Sektion Jnterlaken richten an den Regierungsrat des
Kantons Bern eine gemeinsame Eingabe betreffend
Einführung neuer Industrien im engern Oberland.

Die genannten Vereins fassen ihre Vorschläge wie
folgt zusammen:

1. Es möchten in Verbindung mit den Bödeligemeinden
sofort die notwendigen Vorarbeiten zu einer sachgemäßen
und zielbewußten Propaganda für die Einführung neuer
Industrien an Hand genommen und finanziert werden.

2 Es sei für eventuelle Einführung neuer Industrien
für die Anfangsjahre Steuerfreiheit, sowohl vom Staat
wie von den Gemeinden, vorzusehen.

3 Es möchte bei der Direktion der Berner Alpen-
bahn Gesellschaft dahin gewirkt werden, die Berozuschläge
aus der Strecke Scherzligen—Bönigen aufzuheben.

4. Es möchte bei den Bernischen Kraftwerken die

Inangriffnahme des Baues der Handeck- und
Grimselkraftwerke erstrebt werden, damit elektrische
Energie in genügender Menge und zu billigem Preise
für Jndustriezwkcke abgegeben werden kann.

Der Einivohnergkmünderat von Jnterlaken pflichtet
den Ausführungen der Eingabe in allen Teilen bei und
empfiehlt die gestellten Anträge dem Regierungsrat bestens
zur Berücksichtigung.

„Schweizerwoche". In Ölten tagte unter dem

Vorsitz von Direktor Lichtenhahn, Schasfhausen,
das am 13 Februar in Zürich für die Durchführung
der „Schweizerwoche" gewählteJn itiatioko m ite e. Die
Versammlung, an der ca. 40 Delegierte aus allen Teilen
der Schweiz, Vertreter der Produktion, des Handels,
des Konsums, der schweizerischen Bauernschaft und der
schweizerischen Frauenwelt, teilnahmen, konstituierte sich
als Organisationskomitee und beauftragte mit der Ge-
schäftsleitung der „Schweizerwoche" folgenden Ausschuß:
Als Vertreter der Produktion die Herren E. Sträulsi
Ganzoni, Fabrikant in Mnterthur, und Ingenieur Paul
Rudhardt, àeetenr llu mnsès industriel genevois,
Genf; als Vertreter der Händlerschaft die Herren Für-
sprech Karer, Solothurn, Zentralsekretär des Verbandes
schweizerischer Spezereihändler und des schweizerischen
Rabattverbandes, und L. Poirier Delay Montreux, seore-
taira de la soàte industrielle et eommeroiale de Nan-
treux; als Vertreter der schweizerischen Frauenwelt:
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